
  
  

  

 

Mandanten-Information für den Unternehmer 
 

Im April 2024 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 
der Vorteil aus der Gaspreisbremse ist doch 
nicht zu versteuern. Wir zeigen, warum die ent-
sprechende Abfrage in der Anlage SO nicht aus-
gefüllt werden muss. Darüber hinaus geht es um 
„Earn-out-Klauseln“, die häufig bei Betriebs-
veräußerungen vereinbart werden. Wir gehen der 
Frage nach, zu welchem Zeitpunkt der Veräuße-
rer die von bestimmten Umsatz- oder Gewinnzie-
len abhängigen Zahlungen versteuern muss. Der 
Steuertipp zeigt, wann Sie Arbeitnehmern Be-
rufskleidung steuerfrei überlassen können. 

Einkommensteuererklärung 2023  

Vorteil aus Gaspreisbremse muss  
doch nicht versteuert werden! 
Um Gaskunden während der Energiekrise von 
den drastisch gestiegenen Verbrauchskosten zu 
entlasten, hatte der Bund 2022 die Gaspreisbrem-
se eingeführt. Mit der Dezember-Soforthilfe 
wurden Verbraucher Ende 2022 von ihren Ab-
schlägen befreit. Ab 2023 mussten sie aufgrund 
der Preisbremse dann einen niedrigeren, subven-
tionierten Betrag zahlen.  

Ursprünglich sollten Besserverdienende die Ent-
lastung durch die Gaspreisbremse nachversteu-
ern. Die Grenze lag 2023 bei einem zu versteu-
ernden Einkommen von 66.915 € bzw. 133.830 € 
(Einzel- bzw. Zusammenveranlagung). Der Ent-
lastungsbetrag war in der Anlage SO (Zeile 17) 
zur Einkommensteuererklärung zu erklären. Be-
steuert werden sollte die Leistung in dem Jahr, in 

dem die Endabrechnung des Energieversorgers, 
die Nebenkostenabrechnung des Vermieters bzw. 
die Jahresabrechnung der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft erteilt wurde. 

Die Dezember-Soforthilfe 2022 muss somit in 
der Regel in der Steuererklärung 2023 angegeben 
werden. Da die Versteuerung erheblichen büro-
kratischen Aufwand verursacht, hat die Bundes-
regierung hiervon aber wieder Abstand genom-
men. Mit dem Kreditzweitmarktförderungsge-
setz vom 22.12.2023 wurde von der Besteuerung 
der Gaspreisbremse abgesehen. Zu diesem Zeit-
punkt waren die Papiervordrucke zur Einkom-
mensteuererklärung aber schon gedruckt; diese 
Vordrucke werden nicht geändert. Bei elektroni-
schen Einkommensteuererklärungen via Elster ist 
ab dem 26.03.2024 keine Abfrage zur Gaspreis-
bremse mehr in der Anlage SO enthalten. 
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Mitunternehmeranteil  

Earn-out-Zahlungen sind erst bei  
Zufluss zu versteuern 
Werden Anteile an einer Mitunternehmerschaft 
veräußert, vereinbaren die Vertragsparteien neben 
dem festen Kaufpreis mitunter variable Kauf-
preisbestandteile, die sich am (späteren) Gewinn 
oder Umsatz der Gesellschaft orientieren. Solche 
Earn-out-Zahlungen muss der Verkäufer nach ei-
nem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) erst bei 
tatsächlichem Zufluss versteuern. Sie dürfen da-
mit nicht - auch nicht nachträglich - in den Ge-
winn zum Veräußerungszeitpunkt einbezogen 
werden (keine Rückwirkung). 

Gewinn- und umsatzabhängige Kaufpreisforde-
rungen dürfen nach dem Urteil erst bei Realisati-
on erfasst werden, da der Veräußerer sie erst zum 
Zuflusszeitpunkt realisiert. Es handelt sich um 
aufschiebend bedingte Kaufpreisansprüche, bei 
denen zunächst noch nicht feststeht, ob und in 
welcher Höhe sie entstehen. Diese Unsicherhei-
ten rechtfertigen es laut BFH, solche Zahlungen 
von der stichtagsbezogenen Ermittlung des 
Veräußerungsgewinns auszunehmen. 

Hinweis: Earn-out-Zahlungen müssen bei Zu-
fluss als nachträgliche gewerbliche Betriebs-
einnahmen versteuert werden. Dieser Zeit-
punkt kann auch mehrere Jahre nach der An-
teilsveräußerung liegen. 

Vorauszahlungen  

Finanzamt darf auch Beträge für  
die Folgejahre festsetzen 
Wer Gewinne aus Gewerbebetrieb oder selbstän-
diger Arbeit erzielt, erhält regelmäßig Einkom-
mensteuer-Vorauszahlungsbescheide vom Fi-
nanzamt. Darin fordert es die Vorauszahlungen 
grundsätzlich quartalsweise in vier gleich hohen 
Beträgen an. Häufig werden die Vorauszahlungen 
mit einem solchen Bescheid auch gleich für die 
Folgejahre festgesetzt. Das erkennen Sie daran, 
dass das Finanzamt die Quartalsbeträge zum Bei-
spiel mit dem Zusatz „ab 2024“ festsetzt. 

Hinweis: Festgesetzte Vorauszahlungen gel-
ten selten über mehrere Jahre hinweg in un-
veränderter Höhe. Denn das Finanzamt aktua-
lisiert das Vorauszahlungssoll in der Regel mit 
jedem neuen Jahressteuerbescheid und erlässt 
einen neuen Vorauszahlungsbescheid. 

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschie-
denen Streitfall hatte ein Steuerzahler die Vor-
auszahlung für das erste Quartal 2019 nicht 
pünktlich geleistet. Er sollte deshalb später 

Säumniszuschläge auf diese Steuerschuld ent-
richten. Offenbar hatte er übersehen, dass sein 
Finanzamt mit einem 2018 ergangenen Voraus-
zahlungsbescheid für dasselbe Jahr auch schon 
Vorauszahlungsbeträge für 2019 festgesetzt hatte 
(Wortlaut im Bescheid: „ab 2018“). Dagegen zog 
der Steuerzahler bis vor den BFH und machte 
geltend, dass Finanzämter lediglich Vorauszah-
lungen für das laufende Jahr festsetzen dürften. 
Somit habe kein fälliger Vorauszahlungsanspruch 
für 2019 bestanden, so dass er auch keine Säum-
niszuschläge zahlen müsse. 

Der BFH war anderer Ansicht und hat entschie-
den, dass Vorauszahlungsbescheide nicht nur für 
das laufende Jahr, sondern auch für Folgejahre 
erlassen werden können. Aus dem Gesetz ergibt 
sich nichts Gegenteiliges. Gesetzliche Vorgabe 
ist lediglich, dass sich die Höhe der Festsetzung 
an der voraussichtlich anfallenden Einkommen-
steuer orientieren muss, die sich bei der letzten 
Veranlagung ergeben hat. Die Ergebnisse einer 
Veranlagung dürfen damit auch die Grundlage 
für die Festsetzung von Vorauszahlungen für 
mehr als ein Kalenderjahr darstellen. 

Grundbesitz  

Erbteilskauf setzt Spekulationsfrist bei 
Immobilien nicht in Gang 
Wer Immobilien des Privatvermögens innerhalb 
der zehnjährigen Spekulationsfrist verkauft, muss 
den erzielten Wertzuwachs als Gewinn aus priva-
ten Veräußerungsgeschäften versteuern. Aus-
nahmen gibt es nur bei selbstgenutzten Immobi-
lien. Die Spekulationsfrist beginnt mit der An-
schaffung der Immobilien. Beträgt die Haltedauer 
mehr als zehn Jahre, kann der Gewinn also 
steuerfrei realisiert werden. 

Kauft ein Erbe eine Immobilie zunächst aus einer 
Erbengemeinschaft heraus, indem er die Erban-
teile der Miterben erwirbt, galt dieser Vorgang 
bisher als Anschaffung. Ein Verkauf der Immobi-
lie in den folgenden zehn Jahren war also nicht 
steuerfrei möglich. Ein Urteil des Bundesfinanz-
hofs (BFH) läutet nun jedoch einen Richtungs-
wechsel ein: Danach führt der entgeltliche Er-
werb eines Anteils an einer grundbesitzenden Er-
bengemeinschaft nicht zur (anteiligen) Anschaf-
fung des Grundstücks der Gemeinschaft. 

Der Kläger gehörte einer grundbesitzenden Er-
bengemeinschaft an. Er kaufte zunächst die Erb-
teile der Miterben und veräußerte ein paar Mona-
te später die damit erworbene Immobilie. Nach 
Ansicht des Finanzamts hat er - anteilig hinsicht-
lich der hinzuerworbenen Erbteile - ein privates 
Veräußerungsgeschäft getätigt.  
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Der BFH ist zu einem anderen Ergebnis gekom-
men. Angeschafftes und veräußertes Wirtschafts-
gut müssten identisch sein („Nämlichkeit“), um 
eine Besteuerung innerhalb der Haltefrist aus-
zulösen. Der entgeltliche Erwerb des Anteils an 
einer grundbesitzenden Erbengemeinschaft ist 
aber nicht mit der anteiligen Anschaffung des da-
rin befindlichen Grundstücks gleichzusetzen. 

Hinweis: Die Spekulationsfrist beginnt nach 
diesem Urteil des BFH bei geerbtem Grund-
besitz bereits mit der ursprünglichen Anschaf-
fung durch den Erblasser, was für die Erben 
günstig ist. Es lässt sich aber nur auf Erben-
gemeinschaften anwenden. Bei Personenge-
sellschaften ist gesetzlich geregelt, dass die 
Anschaffung oder Veräußerung einer Beteili-
gung der Anschaffung oder Veräußerung eines 
Wirtschaftsguts gleichgestellt wird. 

Trinkgeld  

Keine Steuerbefreiung bei exorbitant 
hohen Zahlungen 
Trinkgelder, die Arbeitnehmer anlässlich einer 
Arbeitsleistung von Dritten freiwillig und ohne 
Rechtsanspruch zusätzlich zu dem für diese Ar-
beitsleistung zu zahlenden Betrag erhalten, sind 
steuerfrei. Das Finanzgericht Köln (FG) hat aber 
in zwei Urteilen klargestellt, dass Zahlungen in 
Höhe von 50.000 € bzw. 1,3 Mio. € regelmäßig 
keine Trinkgelder in diesem Sinne sind. 

In den Streitfällen ging es um Folgendes: Ein an 
einer GmbH beteiligtes Unternehmen zahlte den 
beiden Prokuristen der GmbH Beträge von 
50.000 € bzw. 1,3 Mio. € und bezeichnete diese 
Zahlungen als „Trinkgelder“. Die Prokuristen 
machten in ihren Einkommensteuererklärungen 
geltend, dass die Zahlungen als Trinkgelder 
steuerfrei seien. Die Beträge seien ihnen im Zu-
sammenhang mit Beteiligungsveräußerungen von 
einem Dritten freiwillig und ohne Rechtsanspruch 
zusätzlich zu dem von der GmbH gezahlten Ar-
beitslohn gewährt worden. 

Das Finanzamt behandelte die Beträge jedoch als 
steuerpflichtigen Arbeitslohn. Freiwillige Sonder-
zahlungen konzernverbundener Unternehmen 
seien keine steuerfreien Trinkgelder. Das FG gab 
dem Finanzamt recht. Die Zahlungen seien auf-
grund ihrer Höhe und mit Blick auf die Gesamt-
umstände keine steuerfreien Trinkgelder. Auch 
wenn der Gesetzgeber im Jahr 2002 die Freibe-
tragsgrenze für Trinkgelder von 1.224 € abge-
schafft habe, habe er nicht beabsichtigt, dem Be-
griff des Trinkgeldes keinerlei betragsmäßige Be-
grenzung mehr zuzuschreiben. Laut FG überstie-
gen die Zahlungen deutlich den Rahmen dessen, 

was nach dem allgemeinen Begriffsverständnis 
als Trinkgeld verstanden werden könne.  

Hinweis: Beide Urteile sind rechtskräftig. 

Mittelbare Veranlassung  

Unentgeltliche Zuwendungen schließen 
Vorsteuerabzug nicht aus 
Das Bundesfinanzministerium hat sich mit dem 
Vorsteuerabzug bei mittelbarer Veranlassung, vor 
allem unentgeltlichen Zuwendungen von Unter-
nehmern, auseinandergesetzt. 

Der Leistungsempfänger ist zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, soweit er Leistungen für sein Unter-
nehmen und damit für seine unternehmerischen 
Tätigkeiten zur Erbringung entgeltlicher Leistun-
gen zu verwenden beabsichtigt. Das hatte der 
Bundesfinanzhof (BFH) bereits 2011 klargestellt. 
Nur mittelbar verfolgte Zwecke waren bisher 
stets unerheblich.  

Im Jahr 2020 hat sich der BFH der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs ange-
schlossen und seine Rechtsprechung abweichend 
von der Verwaltungsauffassung geändert. Der 
Vorsteuerabzug ist danach auch aus einem mit-
telbar unternehmerisch veranlassten Leistungsbe-
zug zulässig, wenn die Leistung unentgeltlich an 
einen Dritten weitergeliefert wird. Eine daraus re-
sultierende unentgeltliche Wertabgabe wird nicht 
besteuert, wenn kein unversteuerter Endver-
brauch droht. Folglich kann einem Unternehmer 
das Recht auf Vorsteuerabzug auch zustehen, 
wenn er eine Leistung bezieht, um diese an einen 
Dritten unentgeltlich weiterzuliefern und zugleich 
die eigene unternehmerische Tätigkeit zu ermög-
lichen. Das setzt allerdings voraus, dass  

• die bezogene Eingangsleistung nicht über das 
hinausgeht, was erforderlich ist, um diesen 
Zweck zu erfüllen, 

• die Kosten der Eingangsleistung (kalkulato-
risch) im Preis der getätigten Ausgangsum-
sätze enthalten sind und 

• der Vorteil des Dritten allenfalls nebensäch-
lich ist. 

Freiwilligendienst  

Kindergeldanspruch kann an  
Erwerbstätigkeitsprüfung scheitern 
Viele volljährige Kinder absolvieren nach dem 
Abschluss ihrer erstmaligen Berufsausbildung 
oder ihres Erststudiums eine weitere Ausbil-
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dung. Bis das Kind sein 25. Lebensjahr vollendet 
hat, haben Eltern während dieses weiteren Aus-
bildungsabschnitts weiterhin Anspruch auf Kin-
dergeld, wenn das Kind nebenher keiner Er-
werbstätigkeit von mehr als 20 Wochenstunden 
nachgeht. Zudem müssen die Ausbildungsab-
schnitte in einem engen sachlichen und zeitlichen 
Zusammenhang zueinander stehen (z.B. dieselbe 
Berufssparte betreffen und aufeinander folgen). 
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschie-
denen Streitfall hatte die Tochter des Klägers 
nach ihrem Bachelorabschluss 2018 zunächst ein 
freiwilliges soziales Jahr geleistet. Im Anschluss 
daran war sie einer dreimonatigen Aushilfstätig-
keit (von mehr als 20 Wochenstunden) nachge-
gangen. Ende 2019 nahm sie schließlich ihr Mas-
terstudium auf. Laut BFH muss der enge zeitliche 
Zusammenhang zwischen den Ausbildungsab-
schnitten bestehen. Ein enger zeitlicher Zusam-
menhang zwischen dem Ende eines Freiwilligen-
dienstes und dem Beginn eines weiteren Ausbil-
dungsabschnitts genügt nicht. 

Niedriglohnsektor  

Wie viel Mindestlohn im Jahr 2024  
gezahlt wird 
Seit dem 01.01.2024 beträgt der bundesweit flä-
chendeckende Mindestlohn 12,41 € brutto pro 
Stunde - er liegt damit lediglich um 3,4 % höher 
als der vorherige Satz von 12 €, der bereits seit 
dem 01.10.2022 galt. Laut Statistischem Bundes-
amt fallen rund 5,8 Mio. Beschäftigte unter den 
Mindestlohn. Die neue Lohnuntergrenze betrifft 
sowohl versicherungspflichtige Beschäftigte als 
auch Minijobber. Ausgenommen sind unter ande-
rem Auszubildende und Praktikanten. 

Seit Oktober 2022 reduziert sich durch die regel-
mäßigen Erhöhungen des Mindestlohns für Mini-
jobber nicht mehr die Arbeitszeit. Seither sind der 
Mindestlohn und die Minijobverdienstgrenze an-
einander gekoppelt. Die durchschnittliche monat-
liche Verdienstgrenze für Minijobber hat sich 
2024 auf 538 € erhöht und lässt wie bisher 43 Ar-
beitsstunden pro Monat zu. Damit das Minijob-
verhältnis bestehen bleibt, darf somit ein Ver-
dienst von 6.456 € pro Jahr nicht überschritten 
werden. Übersteigt der Stundenlohn den Mindest-
lohn, reduziert sich im Minijobverhältnis aber die 
maximal erlaubte Arbeitszeit. 

Branchenbezogen gelten teilweise höhere Min-
destlöhne, die von den Gewerkschaften ausge-
handelt wurden. Zum Jahresbeginn sind zum Bei-
spiel die Mindestlöhne im Dachdecker-, Schorn-
steinfeger, Gerüstbau-, Elektro-, Maler- und La-
ckiererhandwerk sowie in der Gebäudereinigung, 

Abfallwirtschaft und Leih- bzw. Zeitarbeitsbran-
che angestiegen. Angestellte in der Altenpflege 
sehen ab dem 01.05.2024 einer Erhöhung von 
5 % entgegen. Für Pflegehilfskräfte gelten ab die-
sem Zeitpunkt 15,50 €, für qualifizierte Pflege-
hilfskräfte mit einjähriger Ausbildung 16,50 € 
und für Pflegefachkräfte 19,50 € pro Stunde. 

Auch für Auszubildende im Niedriglohnsektor, 
wie dem Friseur- oder Floristenhandwerk, hat 
sich die finanzielle Situation seit Jahresbeginn 
durch eine gesetzliche Erhöhung der Mindestver-
gütung verbessert. Auszubildende im ersten Aus-
bildungsjahr dürfen sich nun über mindestens 
649 € freuen. Im zweiten Ausbildungsjahr liegt 
die Vergütung bei mindestens 766 €, im dritten 
Ausbildungsjahr bei mindestens 876 € und im 
vierten Lehrjahr bei mindestens 909 €. 

Steuertipp  

Wann Sie Ihren Arbeitnehmern Berufs-
kleidung steuerfrei überlassen können 
Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer 
typische Berufskleidung kostenlos oder verbil-
ligt, bleibt dieser Vorgang für den Arbeitnehmer 
steuerfrei. Unerheblich ist dabei, ob der Arbeit-
geber die Kleidung verschenkt oder nur verleiht. 
Als typische Berufskleidung akzeptieren die Fi-
nanzämter Kleidungsstücke, deren private Nut-
zung so gut wie ausgeschlossen ist und die 

• als Arbeitsschutzkleidung auf die jeweilige 
Berufstätigkeit zugeschnitten sind (z.B. Si-
cherheitsschuhe, Warnwesten, Handschuhe 
oder Helme) oder 

• aufgrund ihrer uniformartigen Beschaffenheit 
oder dauerhaften Kennzeichnung durch Fir-
menembleme objektiv eine berufliche Funkti-
on erfüllen. 

Hinweis: Überlassen Sie einem Arbeitnehmer 
kostenlos oder verbilligt bürgerliche Kleidung 
bzw. Zivilkleidung, ist der daraus resultieren-
de Vorteil des Arbeitnehmers grundsätzlich 
als Arbeitslohn zu versteuern. Das gilt auch 
für nur mit einem Firmenlogo versehene Klei-
dung. Allein die Tatsache, dass bestimmte 
Kleidung aufgrund einer dienstlichen Weisung 
getragen werden muss, macht sie zudem noch 
nicht zur typischen Arbeitskleidung. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 


	Einkommensteuererklärung 2023
	Vorteil aus Gaspreisbremse muss  doch nicht versteuert werden!
	Mitunternehmeranteil

	Earn-out-Zahlungen sind erst bei  Zufluss zu versteuern
	Vorauszahlungen

	Finanzamt darf auch Beträge für  die Folgejahre festsetzen
	Grundbesitz

	Erbteilskauf setzt Spekulationsfrist bei Immobilien nicht in Gang
	Trinkgeld

	Keine Steuerbefreiung bei exorbitant hohen Zahlungen
	Mittelbare Veranlassung

	Unentgeltliche Zuwendungen schließen Vorsteuerabzug nicht aus
	Freiwilligendienst

	Kindergeldanspruch kann an  Erwerbstätigkeitsprüfung scheitern
	Niedriglohnsektor

	Wie viel Mindestlohn im Jahr 2024  gezahlt wird
	Steuertipp

	Wann Sie Ihren Arbeitnehmern Berufskleidung steuerfrei überlassen können

